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ErwGr

Erwägungsgrund 131 - Versuch einer gütlichen Einigung

1 Wenn eine andere Aufsichtsbehörde als federführende Aufsichtsbehörde für die
Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters fungieren sollte, der
konkrete Gegenstand einer Beschwerde oder der mögliche Verstoß jedoch nur die
Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Mitgliedstaat
betrifft, in dem die Beschwerde eingereicht wurde oder der mögliche Verstoß aufgedeckt wurde, und
die Angelegenheit keine erheblichen Auswirkungen auf betroffene Personen in anderen
Mitgliedstaaten hat oder haben dürfte, sollte die Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde
eingereicht wurde oder die Situationen, die mögliche Verstöße gegen diese Verordnung darstellen,
aufgedeckt hat bzw. auf andere Weise darüber informiert wurde, versuchen, eine gütliche Einigung
mit dem Verantwortlichen zu erzielen; falls sich dies als nicht erfolgreich erweist, sollte sie die
gesamte Bandbreite ihrer Befugnisse wahrnehmen. 2 Dies sollte auch Folgendes umfassen: die
spezifische Verarbeitung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Aufsichtsbehörde oder im Hinblick
auf betroffene Personen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats; die Verarbeitung im Rahmen eines
Angebots von Waren oder Dienstleistungen, das speziell auf betroffene Personen im Hoheitsgebiet
des Mitgliedstaats der Aufsichtsbehörde ausgerichtet ist; oder eine Verarbeitung, die unter
Berücksichtigung der einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen nach dem Recht der Mitgliedstaaten
bewertet werden muss.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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